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Genehmigungsvermerke 

Änderung gemäss Art. 122 Abs. 5 BauV 
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BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT AM: - 9. MAI 2007 
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Der Stadtpräsident 
AlexanderTschäppät 

Die Stadtschreiberin 
Irène Maeder Marsiii 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt 

Bern, den m\ 2007 

Der Vizestadtschreiber 
Dr. Jürg Wichtermann 
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GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG. 

2 7. JULI 2007 

DAS INKRAFTTRETEN WIRD DURCH DEN GEMEINDERAT BESTIMMT. 
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Sonderbauvorschriften 
zum Baulinienplan Freudenbergerplatz 
(genehmigt am 15.10.1965, inkl. Änderung 
genehmigt am 24.3.1971) 

Änderungen 

Art. 4 Geschosszahlen und Gebäudehöhen 

Im Feld G ist ein Gebäude von 7 Geschossen 
zugelassen, wobei das in Art 6, 6.2 erwähnte 
Attikageschoss die Kote 588.00m nicht über¬ 
schreiten darf. 

Im Feld H ist ein Gebäude mit 13 Geschossen 
ab Niveau Giacomettistrasse zugelassen, 
wobei die Kote 600.50 nicht überschritten 
werden darf. 

Art. 4 Geschosszahlen und Gebäudehöhen 

Im Feld G ist ein Gebäude von 8 Geschossen 
zugelassen, wobei die Kote 589.00 nicht Uber¬ 
schritten werden darf. 

Im Feld H ist ein Gebäude mit 15 Geschossen ab 
Niveau Giacomettistrasse zugelassen, wobei die 
Kote 606.50 nicht überschritten werden darf. 

Art. 5 Vorschriften für das Hochhaus und 
die GruDDenbauten 

5.1. Die Fläche des Normgeschosses des 
Gebäudes im Feld H darf 520m2 nicht Uber¬ 
schreiten. 

neu 

Art. 5 Vorschriften für das Hochhaus und 
die GruDDenbauten 

5.1. Die Fläche des Normgeschosses des 
Gebäudes im Feld H darf 550m2 nicht über¬ 
schreiten. 

5.4. Wärme- und schalltechnisch bedingte 
Fassadenaufdoppelungen dürfen die Bau¬ 
linie der Feldes G und H Uberragen. 

Art. 6 Dachaestaltuna 

6.2 Über den im Feld G zulässigen Geschos¬ 
sen nach Art 4 ist noch ein flach abgedecktes 
Attikageschoss zulässig. 

Art. 6 Dachaestaltuna 

aufgehoben 
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